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Zusammenfassung
In der Debatte über (Welt-)Bürgerbildung – (Global) Citizen
ship Education oder (G)CE – und ihre epistemologischen, mo-
ralischen und politischen Grundlagen werden im Wesentlichen 
drei Positionen unterschieden: Kosmopolitismus, Lokalismus 
und Relationalismus. Die in diesem Kontext häufig erhobenen 
Forderungen nach epistemologischer Vielfalt werden im Fol-
genden kritisch geprüft. Damit ist das Ziel verbunden, plausi-
bel zu machen, dass GCE sich nur auf Basis eines eindeutigen, 
allgemeingültigen und universalistischen Wissensverständ-
nisses angemessen begründen lässt, welches erlaubt Wissen von 
Nichtwissen und Wissenschaft von Aberglauben zu unterschei-
den. Ein entsprechend modifizierter Kosmopolitismus nimmt 
Unterschiede in praktischen epistemischen Prioritäten zur 
Kenntnis, ohne dass diese auf eine Vielfalt von Epistemologien 
hinauslaufen. 

Schlüsselworte: epistemologische Vielfalt, Kosmopolitismus, 
Lokalismus, Relationalismus, Ubuntu, Weltbürgerbildung

Abstract
Three broad kinds of orientation can be identified with regard 
to (global) citizenship education, or (G)CE: cosmopolitanism, 
localism, and relationalism. They differ in their respective 
approaches not only to cultural transmission and instruction 
but also to knowledge and knowledge production. My aim in 
this paper is to interrogate the notion of local or indigenous 
knowledge in (G)CE research and to investigate whether the 
postcolonial idea of epistemological diversity does not involve 
a mistaken sense of ‘epistemology’. I argue that there are good 
reasons for an unequivocal and universally applicable under-
standing of knowledge and epistemology in (global) citizenship 
education and GCE research – and for being able to distinguish 
between knowledge and non-knowledge. A relevantly modified 
cosmopolitanism acknowledges differences in practical episte-
mic priorities, without these amounting to ‘diverse epistemol-
ogies’.

Keywords: epistemological diversity, cosmopolitanism, localism, 
relationalism, ubuntu, global citizenship education 

Kosmopolitismus, Lokalismus und  
Relationalismus: Varianten einer  
epistemologischen Grundlegung von GCE 

In der Debatte über Bürgerbildung (‚citizenship education‘ – 
CE), GCE und ihre epistemologischen, moralischen und poli-
tischen Grundlagen werden im Wesentlichen drei Positionen 
unterschieden. Den Kosmopolitismus, so eine erste Position, 
kennzeichnen Akzeptanz und Neutralität gegenüber allen Kul-
turen und Kulturkreisen zumindest insofern, dass diese nicht 
intolerant, respektlos und ungerecht sind (Nussbaum, 2002; 
Papastephanou, 2005). Kosmopolitische Bildung soll ange-
henden Weltbürgerinnen und Weltbürgern die größtmögliche 
Wahlfreiheit zwischen kulturellen Gütern und Lebensentwür-
fen sowie den weitestmöglichen Zugang zu Konzeptionen eines 
guten bzw. lebenswerten Lebens vermitteln und ermöglichen. 
Dazu gehört auch der Zugang zu einer Vielfalt von Epistemo-
logien, nicht nur als Option der Selbst- und Weltverständi-
gung, sondern vor allem als Basis für eine kritische Auseinan-
dersetzung. Dies beinhaltet die Kenntnisnahme verschiedener 
erkenntnistheoretischer Orientierungen: erkenntnistheore-
tischer Fundamentalismus, wie z. B. Naturalismus, Empirizis-
mus, Rationalismus, Positivismus und Realismus, Anti-Foun-
dationalismus wie z. B. Pragmatismus, Interpretivismus, 
Standpunkttheorie u. dgl. Diese verschiedenen Epistemologien 
werden dabei in der Regel als normative Orientierungsvorga-
ben eingeführt, in dem Sinne, dass unterschiedliche epistemo-
logische Zugänge zwar zur Kenntnis genommen werden, aber 
zugleich die Überzeugung vorherrscht, nur eine Epistemologie 
könne wahr bzw. die richtige sein. Der Weltbürger wird ent-
sprechend vorgestellt als ein verständigungsorientierter, aber 
kritischer Denker, der sich von den Maßstäben der Objektivi-
tät, der Unparteilichkeit, der universellen Vernunft, sowie von 
allgemeingültigen Werten leiten lässt.

Für den Lokalismus, als einer zweiten Position, ist da-
gegen die lokale Kultur, der eigene Kulturkreis maßgebliche 
Orientierungsvorgabe. Indigene Bildung und Erziehung sollen 
im Rahmen kultureller Instruktion Parteilichkeit und Loyalität 
gegenüber lokalen Werten, Anschauungen und Wissen(swe-
gen) vermitteln. Experimentieren mit Fremdem (soweit das 
überhaupt möglich ist) und Kritik am lokalen Status Quo wird 
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dagegen eher mit Skepsis begegnet. So gilt gerade im Hinblick 
auf CE das Vertrauen in die Meinungen und Aussagen der 
Gemeinschaftsältesten und ‚Stammes-Weisen‘ als von zentraler 
epistemischer Relevanz. Ausgehend von dieser Vorgabe wird im 
Rahmen lokalistischer Ansätze starke Kritik an kosmopoli-
tischen Bildungs- und Wissensverständnissen geübt, da diese 
unweigerlich mit Kolonialismus und Machtmissbrauch ver-
knüpft sind. Das sogenannte ‚Weltwissen‘, also universell gül-
tiges und relevantes Wissen, ist ein Mythos, eine Chimäre: 
Alles Wissen ist subjektiv, relativ, ‚lokal‘ (Higgs, 2018, S. 213; 
Swanson, 2015, S. 32), notwendigerweise verortet (Abdi, 
2015, S. 23), so wie auch jegliche Wertung und Bewertung 
lokal in ihrer Einbettung und Geltung begrenzt sind. So ergibt 
sich eine Vielzahl epistemologischer Orientierungen – aber kei-
ne übergeordnete Perspektive, aus welcher eine Orientierung 
als vorrangig, wichtiger oder wertvoller ausgewiesen werden 
kann. Dies kann nur aus der jeweils eigenen, kulturell einge-
betteten Perspektive geschehen, die aber entsprechend keinen 
Anspruch auf Universalität bzw. Allgemeingültigkeit erheben 
kann. 

Der Hinweis auf epistemologische Vielfalt und unter-
schiedliche Epistemologien wird verbunden mit Forderungen 
der Rückgewinnung oder Zurückforderung von ‚Wissensgü-
tern‘, als Wiederinbesitznahme von historisch unterdrückten 
Orientierungen und Ansichten. Die ‘Weltbürgerin‘ bzw. der 
‘Weltbürger‘ dagegen ist aus dieser Perspektive ein neoliberales, 
genuin westliches Konstrukt, wohingegen davon auszugehen 
ist, dass es faktisch nur lokal situierte Bürger, Menschen in be-
stimmten historischen und geopolitischen Kontexten und Zu-
sammenhängen gibt. Wie auch das Konstrukt des ‚Weltwis-
sens‘ ist die/der ‚Weltbürger/in‘ als Ausdruck des Versuchs einer 
Durchsetzung neoimperialer Vorstellungen zu verstehen, der 
auf epistemologischen Kolonialismus und Rassismus und da-
mit verbundenen Formen epistemischer Gewaltausübung hi-
nausläuft (De Oliveira Andreotti, 2011, S. 385 f.; Abdi et al., 
2015, S. 3; Abdi, 2015, S. 16, 18, 20, 21, 23; Swanson, 2015, 
S. 28, 33).

Eine dritte epistemologische Position stellt der Relatio-
nismus dar. Der Relationalismus ist auf den ersten Blick zu-
nächst nur schwer vom Lokalismus zu unterscheiden. Auch 
hier gilt eine Identifikation mit der eigenen Kultur als vorran-
giges Ziel. Allerdings werden dabei zusätzlich Offenheit und 
Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen, Werten und 
Wissenswegen betont. Erziehung und Bildung beziehen sich, 
so die Grundidee, auf eine Vielzahl von Epistemologien, die 
alle legitim sind, alle gleichermaßen wertvoll. Dabei ist Partei-
lichkeit allerdings nicht verwerflich, sondern gehört sozusagen 
zur psychologischen Grundausstattung der Weltbürgerinnen 
bzw. der Weltbürger, die in erster Linie relational situiert sind 
und als intersubjektiv eingebettete Akteure vorgestellt werden. 
Es ist daher aus dieser Sicht auch vertretbar, dass sie primär um 
jene besorgt sind, die ihnen nahestehen, also um den jeweils 
spezifischen Familien-, Freundes- und Kulturkreis. Das bedeu-
tet aber nicht, dass sie sich per se Fremden und Fremdem ge-
genüber verschließen. Zentral ist aus dieser Perspektive den-
noch die epistemologische Annahme, dass Wissen relational 
und kommunal strukturiert ist (Dei, 2014, S. 12; De Oliveira 
Andreotti, 2011, S. 391; Swanson, 2015). Anders ausgedrückt: 
‚Ich weiß, weil wir wissen‘, oder: ‚Ein Wissender ist ein Wis-

sender wegen (d. h. auf Grund von) anderen Wissenden‘. Wis-
sen in seinen verschiedenen Formen und Manifestationen ba-
siert auf persönlicher, sozialer und kultureller Nähe.

Der Lokalismus und der Relationalismus sind sich einig 
in der Ablehnung der Annahme, es könne universelles bzw. 
universell relevantes und gültiges Wissen geben (Abdi et al., 
2015, S. 5), sowie in dem damit verbundenen Votum gegen 
„Wissensglobalisierung“, die auf eine „Mono-Epistemisierung“ 
(Abdi, 2015, S. 21, 23), d. h. auf illegitime Formen der episte-
mischen Überwältigung hinauslaufe. Der Relationalismus ver-
steht sich daher als „alternative Globalisierungsbewegung“ 
(Chan-Tiberghien, 2004, S. 191, 208), die jeglichen univer-
sell-transkulturellen erkenntnistheoretischen Anspruch als eine 
Form der Übergriffigkeit entschieden ablehnt und verwirft.

‚Unterschiedliche Epistemologien‘ und 
‚Wissensökologien‘

Den Begriffen der epistemologischen Vielfalt und der unter-
schiedlichen Epistemologien ist in Wissenschaft und Öffent-
lichkeit in letzter Zeit zunehmende Aufmerksamkeit zuteilge-
worden. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen, auch in 
der Debatte über GCE des letzten Vierteljahrhunderts, ist die 
Inflation von Epistemologien – Annahmen darüber, was auf 
diesem Gebiet Wissen ausmacht, was als Evidenz für eine Be-
hauptung zählt und wie wiederum diese Evidenz epistemisch 
gerechtfertigt werden kann. Es ist nicht einfach den Überblick 
zu behalten, angesichts der vielen in der Debatte verhandelten 
unterschiedlichen (fundamentalistischen und antifundamen-
talistischen) epistemologischen Ansätze. Die Auseinanderset-
zung mit diesen epistemologischen Ansätzen wird zugleich als 
Kern der Weltbürgerbildung betrachtet. Die Vorbereitung an-
gehender Weltbürgerinnen und Weltbürger auf epistemolo-
gische Vielfalt gilt aus dieser Sicht z. B. als eine der wichtigsten 
Aufgaben von Universitäten. Insofern Epistemologien in alle 
Phasen des Bildungsprozesses und auch seiner Erforschung re-
levant sind, und insofern intersubjektive Verständigung im 
Alltag und im Forschungskontext jeweils durch Epistemolo-
gien vorgeprägt wird, so die Annahme, ist die Beschäftigung 
mit epistemologischer Vielfalt unabdingbar für GCE. 

Während der letzten Jahrzehnte hat die Kontroverse 
über unterschiedliche Epistemologien und des epistemolo-
gischen Pluralismus eine zusätzliche Dimension erhalten, nicht 
nur in der feministischen Epistemologiekritik, sondern auch 
im Kontext der postkolonialen und antikolonialen Theorie und 
Praxis. So werden der „monochromen Logik westlicher bzw. 
männlicher Epistemologie“ (Odora Hoppers, 2002a, S. vii; 
Odora Hoppers, 2002b, S. 18) die Existenz unterschiedlicher 
Wissenssysteme und pluraler Manifestationen der Epistemolo-
gie gegenübergestellt (Chan-Tiberghien, 2004, S. 192, 208; De 
Oliveira Andreotti, 2011, S. 390, 394, 396; Dei, 2014, S. 10; 
Abdi, 2015, S. 20, 23; Higgs, 2018, S. 213). In ihrem Plädoyer 
für eine sogenannte „Wissensökologie“1 sprechen Boaventura 
de Sousa Santos, João Arriscado Nunes und Maria Paula Me-
neses ebenfalls von einer „‚immensen‘ epistemologischen Viel-
falt auf der Welt“ (De Sousa Santos et al., 2008, S. xix, xlviii). 
Basierend auf der Prämisse, es gäbe keine globale soziale Ge-
rechtigkeit ohne globale kognitive Gerechtigkeit (ebd.; vgl. 
auch Chan-Tiberghien, 2004, S. 196; De Oliveira Andreotti, 
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2011, S. 381), beziehen sie sich allerdings mit diesem Appell 
nicht in erster Linie auf erkenntnistheoretische Fragen, son-
dern auf Fragen der ethnischen und kulturellen Vielfalt und auf 
Gender-Divergenzen. Während der letzten Jahrzehnte sei die 
Anerkennung der kulturellen Vielfalt auf der Welt stetig ge-
wachsen, wobei die derzeitigen Kontroversen entsprechend im 
Wesentlichen Probleme der kulturellen Anerkennung beträfen. 
Dies wiederum könne nicht mit Bezug auf die epistemolo-
gische Vielfalt der Welt behauptet werden, also mit Bezug auf 
die unterschiedlichen Wissenssysteme, die den Bräuchen und 
Praktiken verschiedener sozialer Gruppen weltweit zu Grunde 
liegen (De Sousa Santos et al., 2008, S. xix). Von der Annahme 
ausgehend, dass kulturelle Vielfalt und epistemologische Viel-
falt einander durchdringen, ist es das Anliegen der Autoren 
aufzuzeigen, wie neue Formen der sozialen Emanzipation, die 
sich gegen die Monokultur des wissenschaftlichen Wissens 
wenden, durch eine sog. ‚Wissensökologie‘ möglich würden. 
Dies sei jedoch kein wissenschaftsfeindlicher Ansatz: Die hier 
angedachte alternative Epistemologie platziere die Wissen-
schaft lediglich in einen Kontext der Wissensvielfalt zeitgenös-
sischer Gesellschaften. Die Wissensökologie sei eine Einladung 
zur Förderung nichtrelativistischer Dialoge zwischen verschie-
denen Formen des Wissens (knowledges2). Den unterschied-
lichen Wissensarten, die in erkenntnistheoretische Auseinan-
dersetzungen über ihren Beitrag zu einer demokratischen und 
gerechten Gesellschaft und zur Entkolonisierung des Wissens 
und der Macht notgedrungen verwickelt seien, würden auf 
diese Art gleiche Chancen eingeräumt (ebd., S. xx).

Dies veranschaulicht die gängige (lokalistische und 
auch relationalistische) Ansicht, dass verschiedenen Ethnien 
und Kulturen eigene Epistemologien zu Grunde liegen, dass 
Epistemologien zudem jeweils geschlechtsspezifisch sind, und 
dass diese bisher von der vorherrschenden sozialen Gruppe 
missachtet worden seien. Eine Begleiterscheinung ist die eben-
falls weitverbreitete Meinung, die Weltbürgerbildung und -bil-
dungsforschung seien von bestimmten Annahmen über Wis-
sen und Wissensproduktion gesteuert, welche die Interessen 
und historischen Traditionen dieser dominanten Gruppe wi-
derspiegeln. So sprechen sich zum Beispiel eine Vielzahl von 
Autoren für eine Dekolonialisierung oder Entkolonialisierung 
von Wissen, für die Anerkennung von indigenen, lokalen bzw. 
subalternen Wissenssystemen und „radikal unterschiedlichen“ 
Erkenntnistheorien in einer neugedachten (G)CE aus (Odora 
Hoppers, 2002a, S. vii; Odora Hoppers, 2002b, S. 18; 
Chan-Tiberghien, 2004, S. 205; De Oliveira Andreotti, 2011, 
S. 387, 394; Dei, 2014, S. 10, 16, 19; Abdi, 2015, S. 20; 
Swanson, 2015; Higgs, 2018). Weitere beliebte, damit ver-
wandte Begriffe und Bezeichnungen sind „lokale kulturelle 
Wissenswege“ (Dei, 2014, S. 11) und „nichteuropäische“ bzw. 
„alternative Epistemologien“ (De Oliveira Andreotti, 2011,  
S. 385; Chan-Tiberghien, 2004, S. 205).

Allerdings bleiben in den meisten Fällen der Auseinan-
dersetzung über verschiedenartige, alternative, dekolonialisier-
te und entmännlichte Epistemologien einige wichtige philoso-
phische Probleme ungelöst bzw. werden gänzlich ignoriert. 
Was ist der genaue semantische Gehalt dieser Behauptungen 
über epistemologische Verschiedenartigkeit? Halten diese un-
terschiedlichen Arten, Wissen zu begründen, einer genauen 
Untersuchung bzw. einer kritischen Hinterfragung stand? In 

welchem Zusammenhang stehen sie mit den traditionellen 
epis temologischen Unterscheidungen zwischen Wissen und 
Meinung und zwischen deskriptiven und normativen Fragen 
und Ansätzen, sowie weiteren wesentlichen Bestandteilen der 
traditionellen Erkenntnistheorie wie Begründung, Rechtferti-
gung und Wahrheit?

Der Begriff der Epistemologie – normative 
und deskriptive Konzeptionen

Jon Levisohn und Denis Phillips weisen darauf hin, dass beson-
ders in der bildungsphilosophischen Literatur über multikul-
turelle Reformen der Begriff der Epistemologie rhetorisch-in-
flationär verwendet wird, wodurch wichtige Fragen und 
Unterscheidungen eher verschleiert als geklärt werden (Levi-
sohn & Phillips, 2012, S. 40). Die traditionelle Bedeutung von 
Epistemologie ist Erkenntnistheorie bzw. Logik des Wissens. 
Angefangen mit Platon und Aristoteles sind sich Erkenntnis-
theoretiker im Wesentlichen einig über eine grundlegende 
Trennung zwischen Wissen und Meinung (Glaube oder Über-
zeugung). Eine weitere Unterscheidung, in Bezug auf Überzeu-
gungen und Wissen, betrifft deskriptive und normative For-
men der Analyse. Werden diese Unterschiede verwischt, so 
Levisohn und Phillips, dann werde jegliche rationale Argumen-
tation potenziell untergraben, einschließlich die von Loka-
listen, Relationalisten und anderen postkolonialen Theoreti-
kern verwendeten Argumente (ebd., S. 42). Um begriffliche 
Klarheit und Orientierung zu schaffen, unterscheiden Levi-
sohn und Phillips zwischen den folgenden normativen und 
deskriptiven Denkansätzen in der Verwendung des Epistemo-
logie-Begriffs:

1. Epistemologie als ein normatives Forschungs gebiet
2. Epistemologie im Sinne einer normativen Erkennt-

nistheorie
3. Epistemologie als eine Beschreibung des Erkenntnis- und 

Meinungserwerb von Menschen
4. Epistemologie als eine Beschreibung einer Reihe unter-

schiedlicher Meinungen und Überzeugungen

Der erste Ansatz bezieht sich auf den klassischen philosophi-
schen Wissensbegriff. Hier wird unterschieden zwischen Wis-
sen (Erkenntnis) und Meinung (Vorstellung, Glaube), zwi-
schen bloßer Meinung und berechtigter (begründeter) Meinung 
(Überzeugung) sowie zwischen einer wahren Meinung und 
einer Meinung, die nicht nur wahr, sondern auch berechtigt 
(begründet) ist. Die Fragestellung ist hier im Wesentlichen nor-
mativ. Zum Beispiel geht es hier um die Bewertung von Mei-
nungen und Meinungsstrategien; welche Meinungen (Vorstel-
lungen) glaubwürdig genug sind, so dass danach gehandelt 
werden kann; darum, wie Forscherinnen und Forscher ihre 
Untersuchungsergebnisse oder Befunde validieren sollen, wel-
che Formen der Argumentation und der Rechtfertigung akzep-
tabel sind, und wer als epistemische Autorität gilt.3 

Die zweite Art der Verwendung des Begriffs bezieht sich 
auf unterschiedliche Epistemologien innerhalb der philosophi-
schen Tradition. Levinsohn und Phillips stellen Empirizismus, 
Rationalismus und Positivismus (also Beispiele des erkenntnis-
theoretischen Fundamentalismus) dem Pragmatismus und an-



4'19 ZEP

22

deren Formen des Antifoundationalismus gegenüber, die je-
weils für sich beanspruchen die richtige und wahre 
Epistemologie darzustellen und in diesem (weiten) Sinne nor-
mative Projekte sind. Die Koexistenz der verschiedenen Theo-
rien lässt sich dadurch erklären, dass die Philosophen noch 
immer darüber streiten – wobei aber Konsens darüber herrscht, 
dass nur eine Position richtig sein kann. Dies ist allerdings bei 
‚indigenen‘ oder ‚subalternen‘ Epistemologien nicht der Fall – 
welche laut ihrer Verfechter alle gleichermaßen respektabel und 
gültig seien.

Die dritte übliche Verwendung von ‚Epistemologie‘ hat 
eine grundsätzlich deskriptive Funktion, d. h., es geht um die 
rein deskriptiv-analytische Rekonstruktion dessen, wie Men-
schen dazu kommen, etwas zu glauben. Sie ist eher ein Teil der 
Wissenssoziologie (die eigentlich als ‚Meinungssoziologie‘ be-
zeichnet werden sollte) und der Lernpsychologie als der Philo-
sophie. 

Die vierte Bedeutung von ‚Epistemologie‘ ist ebenfalls 
deskriptiv. Hier geht es um die Beschreibung der Inhalte von 
Meinungen, die von verschiedenen Gruppen und Gemein-
schaften vertreten werden. Der Begriff ‚indigene Epistemolo-
gien‘ bezieht sich auf die unterschiedlichen Meinungen und 
Überzeugungen verschiedener ethnischer oder kultureller 
Gruppen. Im deskriptiven Sinne ist dieser Begriff unproblema-
tisch – d. h. im Sinne der Interpretation von Epistemologien 
als Glaubenssysteme oder Meinungskataloge. Aus einer dezi-
diert normativen epistemologischen Perspektive (im Sinne der 
zweiten Verwendung des Begriffs der Epistemologie) kann die 
Existenz unterschiedlicher (z. B. ‚indigener‘) Epistemologien 
allerdings nicht bestätigt werden (Levinsohn & Phillips, 2012, 
S. 54). 

Was ist ‚epistemologische Vielfalt‘?
Harvey Siegel (2012) hat eine Anzahl gängiger Verwendungen 
des Begriffs der ‚epistemologischen Vielfalt‘ untersucht. So 
kennzeichnet dieser Begriff:

1. Überzeugungen und Überzeugungssysteme
2. methodologische Vielfalt, d. h. unterschiedliche 

Forschungsmethod(ologi)en
3. eine Vielfalt an Forschungsfragen
4. die Vielfalt der Forscher und deren Kulturen
5. Epistemologien und epistemologische Sichtweisen

In den ersten vier Fällen ist gegen die entsprechende Verwen-
dung des Begriffs der ‚Vielfalt‘ nichts einzuwenden. Überzeu-
gungs- und Glaubenssysteme variieren, sind teilweise höchst 
unterschiedlich, wie auch Forschungsfragen und Forschungs-
methoden (wobei Siegel darauf hinweist, dass dies nicht als 
methodologischer Relativismus verstanden werden soll4). 
Ebenso gibt es enorme Variationen in den Biografien der For-
scher, ihren individuellen, sozialen und kulturellen Identitäten, 
ihren Interessen, Zielen und Prioritäten. Allerdings ist hier die 
jeweilige Verwendung des Epistemologie-Begriffs unzutref-
fend: Von den Philosophen wird er in keiner der Formen ver-
wendet, die in dieser Debatte Usus sind. Problematisch wird 
der Aufruf zur epistemologischen Vielfalt jedoch, wenn da-
durch die Grenzen zwischen epistemologischem Pluralismus 

und epistemologischem Relativismus verwischt werden und 
das Plädoyer für epistemologische Vielfalt auf die Behauptung 
einer Koexistenz mehrerer, parallel existierender ‚Wahrheiten‘ 
hinausläuft (Higgs, 2018, S. 213; Swanson, 2015, S. 32; Abdi, 
2015, S. 23). Als Beispiel für die Fallstricke relativistischer For-
derungen nach Anerkennung von diversen Epistemologien 
lässt sich die Debatte über Ubuntu anführen.

Ubuntu als Ethos der GCE-Dekolonisie-
rung und -Indigenisierung

Dalene Swanson (2015) schlägt ein Kernkonzept des afrika-
nischen Humanismus, Ubuntu, für die Neukonzeptualisierung 
von GCE vor. Ubuntu stellt eine kommunale Ontologie dar 
und ist die Kurzform von Umuntu ngumuntu ngabantu5: ‚Ein 
Mensch ist ein Mensch wegen (d. h. auf Grund von) anderen 
Menschen.‘ Anders ausgedrückt: ‚Ich bin, weil wir sind.‘ Die 
Ubuntuisierung von GCE, so Swanson, bedeute eine Neukon-
zeptualisierung lokaler und globaler Bindungen und Bezie-
hungen als Lebensbasis und könne so dem destruktiven Kurs 
wachsender globaler Ungerechtigkeit entgegenwirken (ebd.,  
S. 33). Ubuntu beherbergt eine Philosophie der Gemein-
schaftsstärke durch Gemeinschaftsunterstützung, derzufolge 
Identität und Würde durch Empathie, Großzügigkeit, gegen-
seitige Unterstützung und Kooperation, gemeinschaftliches 
Engagement und soziale Harmonie gewährleistet werden (ebd., 
S. 34). Bereits 1996 hatte sich Malegapuru Makgoba für Ubun
tu als demokratisches Ideal für Südafrika ausgesprochen (Mak-
goba, 1996; s. auch Enslin & Horsthemke, 2004). Im Gegen-
satz zu Makgoba handelt es sich bei Swanson aber nicht um ein 
relativistisches Demokratie- und CE-Verständnis, sondern um 
ein auf Dekolonialisierung und Indigenisierung fundiertes 
Neudenken von Weltbürgertum – und diesbezüglich um Afri-
kas ‚einzigartigen‘ Beitrag (Swanson, 2015, S. 33 f.).

Bei Swanson, wie schon bei Makgoba, hat Ubuntu auch 
eine epistemologische Dimension. Ubuntu als ‚afrikanischer 
Wissensweg‘ wird als zirkulär, organisch und kollektivistisch 
verstanden und dargestellt, im Gegensatz zur Linearität und 
zum Materialismus und Individualismus westlicher Perspekti-
ven. Innerhalb einer solchen kommunalistischen Philosophie 
werden die affektiven und relationalen ethischen Grundsätze 
in den Vordergrund gerückt und so im Kontext des Postkolo-
nialismus zur Quelle eines (wiederentdeckten) afrikanischen 
epistemologischen Selbstbewusstseins (ebd., S. 35). Dabei ist 
auch eine Erweiterung des Wahrheitsbegriffs erwähnenswert. 
Angelehnt an das Wahrheitsverständnis der südafrikanischen 
Truth and Reconciliation Commission umfasst ‚Wahrheit‘ nicht 
nur forensische Wahrheit, sondern auch persönliche oder nar-
rative Wahrheit, soziale oder dialogische Wahrheit sowie hei-
lende oder restaurative Wahrheit.6  Wie Ubuntu und Wissen ist 
auch Wahrheit kollektivistisch, relational und bezieht sich da-
rauf, was es bedeutet, ein Mensch (ein Mit- und Welt-Bürger) 
zu sein – und mit ‚einem Anderen‘ („an-Other“; ebd., 34) in 
einer Bindung oder Beziehung zu stehen. 

Swansons Argument wird nicht entscheidend durch 
den Einwurf geschwächt, dass Ubuntu nicht einzigartig ist: Das 
im nordafrikanischen Kulturraum gängige Maat und auch 
Wahkohtowin (Cree) und Mitakuye oyasin (Lakota) drücken 
identische Gedanken aus. So werden lediglich die Einzigartig-
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keit und Unterschiedlichkeit von Ubuntu in Frage gestellt, 
nicht aber sein Status als Ethos einer neugedachten Weltbür-
gerbildung. Etwas problematischer sind dagegen die mit Ubun
tu einhergehenden patriarchalischen Praktiken im südlichen 
Afrika: Polygamie7, Amaqhikiza (eine Art Mentorschaftspro-
gramm, das sexuelle Enthaltsamkeit bei jungen und älteren 
Mädchen gewährleisten soll) und das ebenfalls angeblich mo-
ralfördernde Ukuhlolwa kwezintombi („virginity testing“ bei 
Mädchen, „which seeks to achieve the goal of purity in the 
context of the spread of HIV/AIDS“; Ntuli, 2002, S. 61 f.). 
Die hier vorgesehene Relationalität orientiert sich an androzen-
trischen bzw. patriarchalischen Vorgaben und Vorstellungen. 
Durch eine Abgrenzung von diesen Vorgaben ließe sich Ubun
tu jedoch ggf. für die Anwendung innerhalb der (G)CE ent-
sprechend modifizieren. 

Das stärkste Argument gegen eine Nutzung von Ubun
tu im Rahmen von GCE ist vermutlich, dass das mit der Pro-
grammatik verknüpfte Wissens- und Wahrheitsverständnis 
weitere erhebliche Probleme birgt, die noch gravierender sind 
als die grundlegenden logischen Konsistenz- und Kohärenz-
schwierigkeiten von relativistischen Positionen. Wenn Wissen 
und Wahrheit von Mensch zu Mensch, Gesellschaft zu Gesell-
schaft, Kultur zu Kultur verschieden sind8, dann wäre es nicht 
nur vermessen, sondern halt- und sinnlos, Wahrheitsansprüche 
anderer zu bewerten bzw. zu beurteilen. Natürlich wird genau 
das von vielen konstruktivistisch orientierten Postkolonialisten 
begrüßt. Nur: Diese Art Wahrheitsrelativismus ist symmetrisch. 
Wenn man ihn anführen kann, um die Entmachteten vor den 
Urteilen und der alleinigen Deutungshoheit der Mächtigen zu 
schützen, dann kann man ihn auch anführen, um die Mäch-
tigen vor Kritik durch die Entmachteten zu immunisieren. 
Eine weitere Implikation: Um in der Lage zu sein eine begrün-
dete Entscheidung über richtig und falsch, angemessene und 
unangemessene epistemische Geltungsansprüche zu treffen, 
reicht es sich die vorherrschenden Meinungen in der eigenen 
Gesellschaft anzuschauen. Welche Werte, Verantwortlich-
keiten, Pflichten und Rechte (wenn überhaupt) sollten Heran-
wachsenden vermittelt werden? Wovor sollten sie geschützt 
werden? Ist direkte Demokratie die richtige Regierungsform 
– oder eher repräsentative Demokratie? Wie steht es mit Regie-
rungsformen wie Oligarchie, Einparteienherrschaft oder Auto-
kratie? Wie man diese Fragen beantwortet, ist im Rahmen 
dieser Position vollständig durch die Lokalität sowie den Kon-
text des Fragestellers determiniert und lässt sich nicht translo-
kal, transkontextuell und mit Bezug auf kontexttranszendie-
rende Kriterien beantworten. Als Konsequenz lässt sich dann 
von dieser Warte folglich innerhalb einer Gesellschaft oder ei-
ner Kultur auch nicht von Fortschritt oder Rückschritt in Sa-
chen Wissenerwerb sprechen, weil keine transhistorischen Ver-
gleiche zulässig sind. Demnach kann auch das Stimmrecht für 
Frauen nicht als demokratischer Erfolg bewertet werden ebenso 
wenig wie die Überwindung von Apartheid in Südafrika. Die-
se Überlegungen betreffen auch den normativen ‚Reform-‘ und 
‚Transformations-Diskurs‘ in der (Welt-)Bürgerbildung und 
-Erziehung. So ist z. B. Philip Higgs’ Feststellung, „a ‚relevant‘ 
and responsible (global) citizenship education agenda will re-
veal a readiness to transform not only local societies, but also 
other societies in the interchange and interaction of epistemic 
networks in a global context when it comes to citizenship 

education“ (Higgs, 2018, S. 220 f.), vor dem Hintergrund ra
dikal unterschiedlicher und miteinander inkompatibler Epistemo
logien gleich doppelt illusorisch. Sie setzt schließlich die Mög-
lichkeit einer normativen und diachronen intrasozialen/
intrakulturellen Transformation ebenso voraus, wie die Mög-
lichkeit eines intersozialen/interkulturellen Austauschs und 
Zusammenwirkens.

Epistemische Ungerechtigkeit
Nun stellt sich die Frage, ob die von mir vertretene Konzeption 
von Wissen und Epistemologie (und Skepsis gegenüber ‚episte-
mologischer Vielfalt‘ bzw. damit zusammenhängender Begriffe 
wie ‚indigenes Wissen‘ oder ‚lokale Wissensarten‘) nicht auf die 
epistemische Form der Ungerechtigkeit hinausläuft. Ist dies 
nicht alles Teil eines verwerflichen hegemonialen Diskurses? 
Ein weiteres Beispiel ist Siegels Reaktion auf Claudia Ruiten-
bergs Frage bezüglich der Epistemologien afrikanischer Urein-
wohnerinnen9: „They’re not epistemologies. If students don’t 
understand that by the end of their graduate education, they 
haven’t been well educated.“ (Code et al., 2012, S. 138) Wird 
durch die Weigerung, hier von ‚Epistemologien‘ zu sprechen, 
einheimischen Afrikanerinnen möglicherweise ein episte-
mischer Schaden bzw. „epistemische Gewalt“ (De Oliveira 
Andreotti, 2011, S. 385 ff.) zugefügt?

Epistemische Ungerechtigkeit ist laut Miranda Fricker 
eine spezifische Art von Ungerechtigkeit. Fricker unterscheidet 
zwischen zwei Arten von epistemischer Ungerechtigkeit, zwi-
schen „Aussageungerechtigkeit“ und „hermeneutischer Unge-
rechtigkeit“, welche beide im Wesentlichen ein Unrecht be-
zeichnen, das einer Person in ihrer Rolle als Wissende zugefügt 
wird (Fricker, 2007, S. 1; s. auch S. 21). So spricht man von 
Aussageungerechtigkeit, wenn die Voreingenommenheit des 
Hörers dazu führt, den Aussagen der sprechenden Person ver-
minderte Glaubwürdigkeit zuzuschreiben. Hermeneutische 
Ungerechtigkeit tritt bereits im Vorfeld auf: zum Beispiel ist 
eine Person, die auf Grund einer Leerstelle in den kollektiven 
interpretativen Ressourcen nicht in der Lage ist, die Bedeutung 
ihrer sozialen Erfahrungen zu verstehen, ungerecht benachtei-
ligt (ebd., S. 1). 

Im Mittelpunkt von Frickers Analyse steht der Begriff 
der (sozialen) Macht, die definiert wird als sozial situierte Fä-
higkeit, anderer Menschen Handlungen zu beeinflussen und 
zu kontrollieren (ebd., S. 4; s. auch S. 13). Diese Art der Macht 
dient dazu, eine bestimmte soziale Ordnung zu schaffen oder 
zu erhalten, und zeigt sich einerseits in verschiedenen Formen 
von Ermöglichung und andererseits in Nichtglaube, Fehlinter-
pretation und erzwungenem Schweigen. Ferner führt diese 
Macht dazu, Menschen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
gewissen Gruppe entweder ein Glaubwürdigkeitsübermaß 
oder ein Glaubwürdigkeitsdefizit zu verleihen (ebd., S. 21). Die 
vorrangige Charakterisierung von Aussageungerechtigkeit be-
trifft üblicherweise Glaubwürdigkeitsdefizite und nicht Glaub-
würdigkeitsüberschüsse (ebd.). Frickers Interesse gilt besonders 
der „Identitätsmacht“ und den von dieser durch die Manifesta-
tion identitätsbedingter Vorurteile verursachten Schäden. An 
den Letzteren liegt es, dass gewissen Personen, auf Grund ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, die 
Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Die Aussageungerechtig-
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keit beinhaltet eine Ablehnung der Glaubwürdigkeit ihrer Wis-
sensansprüche. Die hermeneutische Ungerechtigkeit ent-
springt hingegen einem allgemeinen Versagen, die für das 
Verstehen und Interpretieren dieses Wissens notwendigen ko-
gnitiven Ressourcen verfügbar zu machen und zu ordnen. Im 
Ergebnis werden diese Menschen in ihrer Selbstentwicklung 
und dem Erlangen umfassender Menschenwürde behindert. 
„Sie werden daran gehindert, zu werden wer sie sind“ (ebd.,  
S. 5). In weißen und/oder patriarchalischen Gesellschaften 
können derartige epistemische Erniedrigungen (ebd., S. 51) 
das Selbstvertrauen von (schwarzen oder weiblichen) ange-
henden Wissenden darin zerstören, eben jene vertrauensvollen 
Gespräche zu führen, die gut funktionierende epistemische 
Gemeinschaften kennzeichnen (ebd., S. 52 f.). Laut Fricker 
hemmen sie sogar Selbst-Bildung (ebd., S. 55). Obwohl Aus-
sage- und hermeneutische Ungerechtigkeit individuell erfahren 
und praktiziert werden, erzeugen sie nicht nur individuellen 
Schaden. Sie entspringen jenem sozialen Gefüge, das von der 
Befangenheit und Voreingenommenheit gekennzeichnet ist, 
die diese Ungerechtigkeiten beleben und aufrechterhalten. Sich 
dagegen aufzulehnen erfordert einen kollektiven sozialen und 
politischen Wandel (ebd., S. 8).

Glaubwürdigkeit wird bekanntlich von Vorurteilen 
maßgeblich beeinflusst. Beruht Skepsis gegenüber epistemolo-
gischer Vielfalt auf derartigen Vorurteilen? Und ist diese Skep-
sis nicht bezeichnenderweise ein Teil von hegemonialen Dis-
kursen? Louise Antony rät Männern zu positiver epistemischer 
Diskriminierung: Wenn eine Frau oder ein anderes Mitglied 
einer stereotypisierten, marginalisierten Gruppe etwas Außer-
gewöhnliches sagt, solle der Mann annehmen, er ist es, der 
nichts versteht – und nicht, dass die jeweilige sprechende Per-
son „bescheuert“ ist (Antony, 1995, S. 8910). Fricker dagegen 
erachtet eine derartige inhaltsübergreifende Strategie der posi-
tiven epistemischen Diskriminierung nicht zwingend als ge-
rechtfertigt. Die beste Art und Weise, den Entschädigungsvor-
satz zu würdigen, sei in Form eines unbestimmten 
kontextsensitiven Urteilsvermögens – in der Form einer Tu-
gend (Fricker, 2007, S. 171). Wann darf demnach ein weißer 
Mann behaupten, dass eine Frau oder ein anderes Mitglied 
einer stereotypisierten, marginalisierten Gruppe epistemische 
Defizite aufweist (z. B. bezüglich der Begründung oder eben 
Nichtbegründung einer Überzeugung) oder gar ‚bescheuert‘ ist 
– wenn er das überhaupt jemals darf? Zwingt mich die episte-
mische Gerechtigkeit folglich, mit meiner Meinung zurückzu-
halten, ständig der Glaubwürdigkeit anderer gegenüber aufge-
schlossen zu sein, diese nie zu kritisieren? Wenn ein 
Glaubwürdigkeitsdefizit epistemische Ungerechtigkeit bein-
haltet, warum sollte dann ein Glaubwürdigkeitsübermaß (wo-
durch bislang ‚epistemisch erniedrigte‘ Menschen überhöhte 
Glaubwürdigkeit erhalten) nicht auch epistemisch fragwürdig 
sein? Im Grunde genommen (und das betrifft auch Siegels Ant-
wort auf Ruitenbergs Einwand bezüglich der Epistemologien 
einheimischer Afrikanerinnen) gibt es sicher einen Unterschied 
zwischen Kritik an den Aussagen einer Person mit der bloßen 
Begründung, dass sie schwarz und/oder eine Frau ist, und Kri-
tik an den Aussagen einer schwarzen und/oder weiblichen Per-
son mit der Begründung, dass ihr Denken fehlerhaft oder trug-
schlüssig ist. Unsinn und mangelnde Begründung sind 
schließlich kein kultur-, rassen- oder geschlechtsspezifisches 

Phänomen. In diesem Sinne erachtet Fricker selbst – obwohl 
sie insgesamt ein Prinzip der Schadensvermeidung in den Vor-
dergrund zu stellen scheint (ebd., S. 85) – die „vulgärrelativis-
tische“ Weigerung, die Gepflogenheiten anderer Kulturen mo-
ralisch zu bewerten oder zu beurteilen, als „inkohärent“ (ebd., 
S. 106).

Der Wert der Verschiedenartigkeit in der 
Erkenntnistheorie

Emily Robertson hat unlängst die Verschiedenartigkeit als eine 
epistemische und moralische Tugend bezeichnet. Allerdings 
bekräftige dieses Argument nicht alternative Epistemologien, 
kognitiven Relativismus oder die Verdrängung von Wahrheit 
als epistemisches Ziel (Robertson, 2013, S. 300). Der Wert der 
Verschiedenartigkeit in der Erkenntnistheorie liege in der 
Möglichkeit, dass die unterschiedlichen Erfahrungen verschie-
dener Gruppen dazu führen, dass sie Dinge glauben und wis-
sen, auf die andere nicht achten. Die Berichte dieser Erfah-
rungen können z. B. als Daten dienen, welche Forschern die 
Untersuchung des gegebenen sozialen Systems oder der sozia-
len Struktur von ihrem sozialen Standort aus ermöglichen 
(ebd., S. 304).

Die betreffende Vielfalt ist demnach als praktische epis-
temische Priorität zu verstehen, die verschiedenartigen (indivi-
duellen, aber auch sozialen und kulturellen) Lebenserfah-
rungen entstammt. Eine plausible Ansicht besagt, dass 
angemessen begründetes Wissen und Wahrheit nicht radikal 
geographisch oder kulturell in ihrer Geltung variieren, dass sie 
also über Individuen, Gesellschaften und Kulturen hinaus 
gleich bleiben – dass es jedoch ausgeprägte epistemische Belan-
ge geben mag, die im Kontext von bestimmten persönlichen, 
historischen und soziokulturellen Lebensverhältnissen entste-
hen. Wenn es stimmt, dass praktische epistemische und päda-
gogische Prioritäten aus Lebenserfahrungen hervorgehen und 
auch daraus, wie diese sozial artikuliert werden, dann lässt sich 
auf Grund der verschiedenartigen Lebenserfahrungen der 
Menschen weltweit annehmen, dass die praktischen episte-
mischen Prioritäten unterschiedlich und vielfältig ausfallen 
werden.

So führen laut Elizabeth Anderson (2002, S. 325) zum 
Beispiel die persönlichen Erfahrungen von Periodenkrampf, 
Schwangerschaft und Geburt zu gewissen frauenspezifischen 
Prioritäten innerhalb der medizinischen Praxis. Daraus lassen 
sich aber keine globalen Behauptungen über unterschiedliche 
Epistemologien, Ontologien oder Wertesysteme aufstellen. 
Anderson geht entsprechend nicht davon aus, dass Theoretike-
rinnen auf Grund ‚weiblicher Differenzen‘ genötigt sind, radi-
kal unterschiedliche Perspektiven in alle Wissensbereiche ein-
zubringen (ebd., S. 326).

Geht man, um ein weiteres Beispiel zu nennen, von der 
Erfahrung eines weitreichenden Glaubwürdigkeitsdefizits aus, 
dann leuchtet es ein, dass einst marginalisierte Afrikaner, u. a. 
afrikanische Philosophen und Wissenschaftler, auch (und viel-
leicht besonders) in der politischen Bildung epistemischer 
Transformation und Wiedergutmachung Priorität einräumen. 
Wenn epistemische und pädagogische Belange und Orientie-
rungen aus verschiedenen sozialen Lebensformen entstehen, 
dann bedürfen jene besonderer Aufmerksamkeit, die aus einem 
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undemokratischen, hierarchischen System hervorgegangen 
sind. Angesichts der (besonders brutalen) physischen und psy-
chischen Kolonialisierung auf dem afrikanischen Kontinent 
leuchtet ein, dass eins der epistemologischen und pädago-
gischen Hauptanliegen sein sollte, der Entwicklung einer ‚Skla-
ven-Mentalität‘ oder einer ‚Opfer-Mentalität‘ entgegenzuwir-
ken – trotz der anhaltenden ökonomischen Krise und dem 
niedrigen Wirtschaftswachstum. Während gewisse historische 
und sozioökonomische Rahmenbedingungen zum Beispiel den 
Begriff einer afrikanischen Epistemologie nicht automatisch 
validieren oder rechtfertigen, ist dennoch die Vorstellung der 
mentalen, kognitiven Entkolonialisierung von hoher Plausibi-
lität. Die Dekolonialisierung des afrikanischen Geistes bedeu-
tet aber keine postfaktische Epistemologie, keine Ablehnung 
von ‚westlicher‘ oder ‚abendländischer‘ Logik und Rationalität, 
sondern beinhaltet im Nachdenken über das Denken eine 
Rückkehr zur eigenen Sprache, die Betrachtung der eigenen 
Konzeptualisierung.

Sind diese Überlegungen stichhaltig, dann bedeutet 
‚Wissensvielfalt‘ weder eine Vielzahl von Wahrheiten noch eine 
‚Anything goes‘-Auffassung von Rechtfertigung und Wissen, 
son dern verweist auf die an gewisse soziale und geografische 
Räume geknüpften unterschiedlichen Erfahrungen bzw. ver-
schiedenartigen sozialen Wege zum Wissen (Robertson, 
201311). In diesem Sinne ist der Verweis auf ‚Epistemologien‘, 
wie auch auf „pluralische Wissenssysteme“ (De Sousa Santos et 
al., 2008, S. xxxix) oder subalterne, indigene oder lokale Wis-
sensformen, nicht nur wenig hilfreich, sondern auch irrefüh-
rend.

Das Versprechen eines modifizierten Kosmopolitismus, 
für das wirkliche Leben von Relevanz zu sein, hat teilweise na-
türlich mit Fragen des Kontextes und der Örtlichkeit zu tun, 
aber nicht im Sinne einer ausschließenden und solipsistischen 
Nichteinmischungspolitik. Es ist eher anzunehmen und auch 
vertretbar, dass die besonderen historischen, geografischen und 
soziokulturellen Erfahrungen von Menschen und Gruppen zu 
bestimmten Prioritäten führen, die ihre epistemologische The-
orie und ihre epistemische Praxis beeinflussen – und auf diese 
Art erkenntnistheoretische Werkzeuge hervorbringen, welche 
die (Welt-)Bürgerbildung und auch -Bildungsforschung im 
Ganzen zu bereichern in der Lage sind.

Anmerkungen
1   Der von den Autoren verwendete Ausdruck „ecology of knowledges“ zeigt schon, 

dass Wissen hier unüblicherweise im Plural auftritt. 

2   Vgl. auch Chan-Tiberghien (2004, S. 191, 197), die von „subjugated knowledges“ 
spricht.

3  Um gleich einer möglichen Kritik zuvorzukommen: Es handelt sich hier nicht um 
ein wesentlich oder ausschließlich ‚westliches‘ Wissensverständnis. Auch in Yoruba 
(einer mehrheitlichen ethnischen und kulturellen Gruppierung in Nigeria) gibt es  
z. B. eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen gbàgbó (Meinung/Glaube; dem 
subjektiven, privaten oder persönlichen Wissensbestandteil) und mò, d. h. theore-
tischem bzw. propositionalem Wissen. Wie Hallen und Sodipo (1997, S. 81) zum 
Beispiel feststellen, gbàgbó that may be verified is gbàgbó that may become mò. Gbàg
bó that is not open to verification and must therefore be evaluated on the basis of 
justification alone (àlàyé, papò etc.) cannot become mò and consequently its òótó 
[truth] must remain indeterminate.

4  So spricht sich zum Beispiel Smith (1999, S. 183–195) für einen Forschungsansatz 
im Kontext einer Kaupapa Maori-basierten Epistemologie und Methodologie aus 
(vgl. auch Chan-Tiberghien 2004, S. 192, 197; Higgs 2018, S. 213). Siegel geht es 
darum, aufzuzeigen, dass zwingende Urteile über die Qualität konkurrierender For-

schungsmethod(ologi)en möglich sind. Einige sind besser als andere und manche 
sind schlicht ungültig bzw. unzulässig.

 5  Im südlichen Afrika werden auch die Begriff Botho (Motho ke motho ka batho) und 
Hunhu (Munhu munhu navhanu) benutzt.

 6 Ob es sich bei letztgenannten tatsächlich um Wahrheit handelt, und nicht um per-
sönliche Meinungen, Konsens und Versöhnung, ist äußerst fraglich. Ohne ‚foren-
sische‘ Wahrheit, also Aufklärung und Veröffentlichung dessen, was wirklich/tatsäch
lich geschehen ist, wäre die Herangehensweise der Wahrheitskomission wenig mehr 
als ein politisierter Kuschelkurs.

 7  „That marriage should not of necessity be monogamous is one of the ancient practices 
of ubuntu philosophy“ (Ramose, 2002, S. 329). Da Polygamie auf dem afrikanischen 
Kontinent ausschließlich ‚Vielweiberei‘ bedeutet, ist hier wie auch bei den nachfol-
genden Praktiken ein ausgeprägter Androzentrismus unübersehbar. So betrachtet ist 
Ubuntu nur schwerlich mit Weltbürgerbildung vereinbar.

 8  „The burgeoning literature on educational globalization … has largely focused on a 
‘restructuring imperative’, at the expense of a radically different epistemology“, heißt 
es bei Jennifer Chan-Tiberghien (2004, S. 192; meine Hervorhebung). Und bei Ali 
Abdi (2015, S. 21): „[P]erhaps there is something thats stands for some truth but it 
must be polycentrically constructed and practiced so it does not leave the real, lived 
experience of some out, thus potentializing their epistemic exile and attendant op-
pressive outcomes“.

 9  Diese Roundtable-Diskussion fand im April 2010 in San Francisco statt (Code et 
al., 2012, S. 137).

10 Antony verwendet den Begriff „nuts“.

11 Zu beachten ist hier die Verwendung des Singulars von ‚Wissen‘.
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